
Landesbetrieb Straßenbau NRW 

Regionalniederlassung Niederrhein 

 

 

Allgemeine Forderungen Landesstraßen 
 

1. Ein Hinweis auf die Anbaubeschränkungszone der Landesstraße gemäß § 25 Straßen- und 

Wegegesetz NRW (StrWG NRW) ist in den Textteil des Bauleitplanes aufzunehmen. Die 

Eintragung der Schutzzone in den Plan wird empfohlen. 

 

2. In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der 

Landesstraße (Anbaubeschränkungszone § 25 StrWG NRW) 

 

a) dürfen nur solche Bauanlagen errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden, die, die 

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Landesstraße weder durch Lichteinwirkung, 

Dämpfe, Gase, Rauch, Geräusche, Erschütterungen und dgl. gefährden oder beeinträchtigen. 

 

b) sind alle Beleuchtungsanlagen innerhalb und außerhalb von Grundstücken und Gebäuden so zu 

gestalten oder abzuschirmen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Landesstraße 

nicht durch Blendung oder in sonstiger Weise beeinträchtigt wird. 

  

c) bedürfen Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben über die Art von Anlagen oder sonstige Hinweise 

mit Wirkung zur Landesstraße einer straßenrechtlichen Prüfung und Zustimmung. 

 

3. In einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der 

Landesstraße dürfen gemäß § 28 (1) StrWG NRW Anlagen der Außenwerbung nicht errichtet 

werden. Im übrige stehen sie den baulichen Anlagen des § 25 und § 27 StrWG  NRW gleich. Sicht- 

und Lärmschutzwälle – sowie Wände bedürfen der Genehmigung der Straßenbauverwaltung.  

 

4. Bauliche Anlagen, welche über neue Zufahrten und Zugänge an die freie Strecke der Landesstraße 

angeschlossen werden oder bestehende Zufahrten geändert werden, bedürfen der Zustimmung der 

Straßenbauverwaltung.  

 

5. Das Plangebiet des Bauleitplans ist zur Landesstraße hin lückenlos und dauerhaft einzufriedigen. 

 

6. Die Entwässerung der Landesstraße ist sicherzustellen. 

 

7. Bei Kreuzungen der Landesstraße durch Versorgungsleitungen ist die Abstimmung mit der 

Straßenbauverwaltung außerhalb des Planverfahrens erforderlich. 

 

8. Gemäß § 33 der Straßenverkehrsordnung ist die Straßenbauverwaltung an Maßnahmen zu beteiligen, 

die, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Landesstraße  beeinträchtigen können. Vom 

städtischen Bauordnungsamt ist daher sicherzustellen, dass über die Anbaubeschränkungszone 

hinaus Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben über die Art von Anlagen und sonstige Hinweise, die 

den Verkehr auf der Landesstraße  beeinträchtigen können, nur dann aufgestellt werden dürfen, 

wenn die Straßenbauverwaltung  zugestimmt hat. 

 

9. Immissionsschutz für neu ausgewiesene Gebiete geht zu Lasten der Gemeinde / Stadt. 

 

 

 




